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Ein erfreuliches Abstimmungsergebnis

Mit 13 278 gegen 6 401 Stimmen hat das Bündnervolk in erfreulicher
Aufgeschlossenheit dem neuen Lehrerbesoldungsgesetz zugestimmt. Mit einer
einzigen Ausnahme haben sämtliche Kreise das Gesetz angenommen. Gegenüber

den Abstimmungen über Lehrerbesoldungsgesetze in den letzten
Jahrzehnten darf auch festgehalten werden, daß diesmal schon die Landgemeinden

zusammen, ohne die Städte und die größeren Orte, ein zustimmendes
Ergebnis erzielt haben. Das neue Gesetz bringt nicht nur eine notwendig
gewordene Angleichung und Neuordnung der Lehrergehälter und der
Versicherungskasse, sondern es ist auch eine entscheidende Maßnahme zum
weitern Ausbau unseres Schulwesens, indem die Hilfsklassen, die
Werkschulen, die Gesamt- und schweren Oberschulen durch besondere Zulagen
eine bedeutende Förderung erfahren. So ist zu hoffen, daß in Zukunft auch
kleine Landgemeinden wieder eher Lehrkräfte finden werden. Wenn ein
Junglehrer bis jetzt seine Lehrtätigkeit an einer Halbjahresschule mit dem
minimalen Grundgehalt von Fr. 5 600.— beginnen mußte, so beträgt das
minimale Grundgehalt bei einer Schuldauer von 30 Wochen (inklusive zwei
Ferienwochen) jetzt immerhin Fr. 9 130.— (plus im Augenblick 2,5 %

Teuerungszulage). Handelt es sich um eine Gesamtschule, so erhöht sich
dieses Anfangsgehalt um Fr, 500.— bis Fr. 800.— Dies ist im gesamten
doch eine sehr beträchtliche, wenn auch voll gerechtfertigte und notwendige

Besserstellung. Für die älteren Kollegen und ihre Familien fallen
neben der Erhöhung des Gehaltes vor allem auch die künftig günstigeren
Pensionsverhältnisse in Betracht.

Ein entscheidender Schritt ist auch deshalb erreicht worden, weil nun
erstmals in der bündnerischen Gesetzgebung über die Lehrerbesoldung der
Große Rat die Zuständigkeit für die Festsetzung von Reallohnerhöhungen
erhält, wobei solche dann beschlossen werden können, wenn auch den
kantonalen Beamten Lohnerhöhungen zugestanden werden. Auf Grund des

Lehrerbesoldungsgesetzes von 1957 konnte der Große Rat zwar Teuerungszulagen

für die Lehrer beschließen, nicht aber Reallohnerhöhungen. Es

zeigte sich jedoch bald, daß bei der gegenwärtigen Lohnentwicklung lediglich
Teuerungszulagen nicht genügen. So hat denn der Vorstand des BLV
besonders in der Eingabe an das kantonale Erziehungsdepartement, auch
zuhanden der Großrätlichen Kommission für das neue Schulgesetz, vom
11. März 1961 (veröffentlicht im Schulblatt 20. Jahrgang No. 4) und in
späteren Eingaben und Verhandlungen über das Besoldungsgesetz die für
eine zeitgemäße Regelung der Lehrerbesoldungen notwendige Zuständigkeit

des Großen Rates auch für Reallohnerhöhungen recht einläßlich
begründet und beantragt. Wir sind nun dankbar, daß diesem berechtigten
Begehren der Lehrerschaft Rechnung getragen wurde.

Dank gebührt in erster Linie dem kantonalen Erziehungsdepartement,
das überhaupt die Grundsätze zu einem neuen Besoldungsgesetz, wie sie

der Vorstand nach einer Umfrage an die Kreiskonferenzen vorschlug, im
wesentlichen billigte und den beratenden Behörden unterbreitete. Mit dem

381 Dank an den Herrn Erziehungschef, Regierungspräsident Dr. A. Bezzola,



und den Sekretär des ErzichungsdepartementoH, Hel'Hl DP. Chr. SChlîliQ1,

verbinden wir den Dank an die Behörden und an die Stimmbürger, die

durch ihren Entscheid die Einsicht in die Bedeutung der Schule deutlich
bekundet haben. Wir danken auch der Arbeitsgemeinschaft, die sich in
Chur zusammentat, um auf die Abstimmung hin orientierende Unterlagen
bereitzustellen und ein Aktionskomitee zu bilden. Dieser Arbeitsgemeinschaft

gehörten folgende Herren an : O. Kreienbühl, Gewerbelehrer, der
auch die Geschäftsstelle innehatte und mit Umsicht und Hingabe betreute,
dann lie. iur. L. M. Cavclfy, Parteisekretär, Hs. Danuser, Sekundarlehrer,
L. Knupfer, Schulinspektor, H. Müller, Großrat, Dr. Chr. Padrutt,
Parteisekretär, und der Unterzeichnete für den BLV. Eine reichhaltige und
gediegene Dokumentation wurde allen Schulbehörden, Parteien und weitern
Instanzen zugestellt. Den verschiedenen Verfassern der sehr aufschlußreichen

Arbeiten für die Dokumentation möchten wir unsern besonderen
Dank ausdrücken. Einzelne dieser Artikel sind auch in Tageszeitungen
erschienen. Für das Aktionskomitee, das sich mit einem Aufruf an die

Stimmbürger wandte, konnten die Herren Nationalräte, die Mitglieder der
Großrätlichen Kommission für das Besoldungsgesetz, die Parteien,
Verbände und Vereinigungen, sowie Herr alt Seminardirektor Dr. M. Schmid
und der Unterzeichnete gewonnen werden. Diesen Personen und Organisationen

sei für ihre Unterstützung ebenfalls bestens gedankt, wie auch der
Vereinigung ehemaliger Kantonsschüler, die unter der initiativen Leitung
von Herrn alt Rektor Dr. J. Michel einen orientierenden Vortragsabend in
Chur durchführte, an welchem der Herr Erziehungschef und der
Unterzeichnete referierten. Nicht vergessen möchten wir schließlich den Dank
auch an eine Gruppe von Churer Kollegen, die uns O. Juvalta, Schulvorsteher,

für administrative Arbeiten vermittelte und die bereitwillig
einsprangen, und den Dank an die Herren Redaktoren der Bündner Presse,
welche diese von Anfang an in den Dienst der neuen Vorlage stellten.

Im Schuljahr 1961/62 sind wichtige Entscheide über Schulprobleme
gefallen. Wir wollen dies dankbar anerkennen. In einem Aufruf an die
Stimmbürger, wenige Wochen vor der letzten Abstimmung, richtete der Vorstand
auch einen Appell an die Kollegen, sich ihrerseits ebenfalls der
Verantwortung gegenüber der engern Heimat bewußt zu sein. Wir wiederholen
hier diese Bitte. Denn die Bündner Schule braucht Lehrkräfte, die sich
zuversichtlich einer andauernden Erziehungs- und Bildungsarbeit in unsern
Dörfern widmen; sie braucht eine Zeit ruhiger Entwicklung und innerer
Festigung. Die für unsere Verhältnisse im Rahmen des Möglichen
notwendigsten Voraussetzungen sind nun durch die Gesetzgebung geschaffen
worden. Bemühen wir uns, jeder an seinem Ort, der hohen Aufgabe der
Bündner Schule gerecht zu werden, im Bewußtsein, daß zwar viele
Schulprobleme noch auf Lösungen warten, daß aber gerade auch unsere
Landschulen manche Vorzüge aufweisen. Die tägliche Arbeit der Lehrer in der
Schule und in der Dorf- oder Stadtgemeinschaft darf dankbar und in der
Gewißheit erfolgen, daß die überwiegende Mehrheit des Volkes, des Trägers

unserer Schule, um die grundlegende Bedeutung der Erziehung und
Bildung für dieses Volksganze weiß.

Für den Vorstand des Bündner Lehrervereins : C. Buoi 382
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